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Stellungnahme

der Gemeinde EMPERSDORF im Vorprüfungsverfahren für die Errichtung einer 380kV-Starkstromleitung

Ein Vorprüfungsverfahren nach dem Starkstromwegegesetz 1968 ist nur dann durchzuführen wenn zu befürchten ist, dass durch die geplante Leitung öffentliche Interessen wesentlich beeinträchtigt werden (vgl. Verwaltungsgerichtshof Erkenntnis vom 23. Sept. 2002 Zlen. 2000/05/0127, 0153, 0167, 0168, 0169, 0170). Zu diesen Interessen zählen natürlich die für die Gemeinde und ihre Bürger besonders wichtigen Erfordernisse der Landeskultur, der Raumplanung, des Landschafts- u. Naturschutzes, der sonstigen öffentlichen Versorgung. 

Diese öffentlichen Interessen werden durch die beabsichtigte Leitung bzw. Leitungstrasse wesentlich beeinträchtigt. Es erfolgt nämlich ein gravierender Eingriff in das Landschaftsbild und den Naturhaushalt, eine große Beeinträchtigung in sämtliche Gestaltungs- u. Entwicklungsmöglichkeiten der Gemeinde und eine erhebliche Wertminderung von Grundstücken und Wohngebäuden im Bereich der Leitungstrasse. 

Hiezu kommt eine gesundheitliche Gefährdung der Bürger, insbesondere der Kinder durch die elektrischen und magnetischen Felder, der Bildung bodennahem Ozons, des Koronageräusches und auch durch die erlebte Bedrohung  im Umfeld der Trasse.
Im vorliegenden Gemeindebereich werden durch die in Aussicht genommene Trassierung folgende hochwertige naturräumliche  Gegebenheiten  wesentlich beeinträchtigt bzw. zerstört und zwar das Biotop  Code 10.174  (Erlen-Bachbegleitwald),  sowie wesentliche Teile der „erhaltenswerten Kulturlandschaft  Stiefingtal“ in der Gemeinde Empersdorf.  Betroffen sind dabei vor allem geschützte Vogelarten wie das Blaukehlchen, der Eisvogel, der Schwarzspecht, der Weiss- u. Schwarzstorch (Nistplätze), verschiedene Greif- und Wasservögel, Eulen, Wachteln u.a..  
Es werden auch Teichbiotope und Bäche – Lebensraum einer Vielzahl geschützter Arten -  durch die geplanten Trasse beeinträchtigt.  In den Wäldern/Wiesen leben außerdem verschiedene geschützte Amphibien (Salamander, Molche, Frösche, Kröten u.a.), Insekten (Schmetterlinge u.a.) und Pflanzen (Straußfarn, Windröschen, Tausendguldenkraut u.a.).

Die vorgesehene Trassenführung steht ebenso im krassen Widerspruch zu den raumplanerischen Festlegungen der Gemeinde Empersdorf, so werden durch die geplante ca. 6,4 km langen Trassenführung 3,200.000 m², das sind 22,6% der Gesamtgemeindefläche direkt betroffen (siehe Plananhang).
In diesem direkt betroffenen Bereich liegen

40 Wohngebäude puls der Nebengebäude (landw. u.a. Art.), das

Gemeindeamt, der

Kindergarten, das

Kinderhaus, die
Volksschule, eine 

Mehrzweckhalle und ein
Reiterhof
26.000 m² bereits ausgewiesenes Bauland,

137.700 m² Bauentwicklungsland und 17 Bauplätze, die mit Bauabsicht gekauft wurden.

In Sichtbetroffenheit liegen weitere 229 Wohnobjekte plus der Nebengebäude, das sind  57,7% der Gesamtwohnobjekte!
Nicht außer Acht gelassen werden darf der Eingriff in geschlossenen Waldbereichen im Ausmaß von ca.240. 000 m² mit all seinen Auswirkungen (Windwurf, Schädlingsbefall, Jagd, Wild u.a.).
Im Zuge der Novellierung des Steiermärkischen Raumordnungsgesetzes wurden die Raumordnungsgrundsätze neu definiert und lauten nun:

1. Die Qualität der natürlichen Lebensgrundlagen ist durch sparsame und sorgsame Verwendung der natürlichen Ressourcen wie Boden, Wasser und Luft zu erhalten und soweit erforderlich nachhaltig zu verbessern. 

2. Die Nutzung von Grundflächen hat unter Beachtung eines sparsamen Flächenverbrauches, einer wirtschaftlichen Aufschließung sowie weitgehender Vermeidung gegenseitiger nachteiliger Beeinträchtigungen zu erfolgen. Die Zersiedelung der Landschaft ist zu vermeiden. 

3. Die Ordnung benachbarter Räume sowie raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen aller Gebietskörperschaften sind aufeinander abzustimmen.

Diese drei Grundsätze sind nunmehr immer einzuhalten und nicht wie bisher in gegenseitiger Abwägung heranzuziehen!

Es gilt also die Lebensqualität durch sparsame Verwendung natürlicher Ressourcen zu erhalten bzw. zu verbessern und raumbedeutsame Planungen aufeinander abzustimmen! 

Dabei sind folgende Ziele abzuwägen

1. Entwicklung der Wirtschafts- und Sozialstruktur der Regionen des Landes unter Bedachtnahme auf die jeweiligen räumlichen und strukturellen Gegebenheiten. 

2. Entwicklung der Siedlungsstruktur 

· nach dem Prinzip der gestreuten Schwerpunktbildung (dezentrale Konzentration), 

· im Einklang mit der anzustrebenden Bevölkerungsdichte eines Raumes, 

· unter Berücksichtigung der ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Tragfähigkeit, 

· von innen nach außen, 

· unter Wiedernutzbarmachung von abgenutzten Baugebieten, 

· durch Ausrichtung an der Infrastruktur, 

· im Einzugsbereich öffentlicher Verkehrsmittel, 

· unter Berücksichtigung sparsamer Verwendung von Energie und vermehrtem Einsatz erneuerbarer Energieträger, 

· unter Vermeidung von Gefährdung durch Naturgewalten und Umweltschäden durch entsprechende Standortauswahl.

3. Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit öffentlichen und privaten Gütern und Dienstleistungen in zumutbarer Entfernung durch 

· Entwicklung einer entsprechenden Siedlungsstruktur, 

· geeignete Standortvorsorge für Handels- und Dienstleistungseinrichtungen, 

· die zweckmäßige Ausstattung zentraler Orte entsprechend ihrer zentralörtlichen Funktion sowie 

· Stärkung der Funktionsfähigkeit bestehender Zentren.

4. Gestaltung und Erhaltung der Landschaft sowie Schutz vor Beeinträchtigungen, insbesondere von Gebieten mit charakteristischer Kulturlandschaft oder ökologisch bedeutsamen Strukturen. 

5. Schutz erhaltenswerter Kulturgüter, Stadt- und Ortsgebiete. 

6. Freihaltung von Gebieten mit der Eignung für eine Nutzung mit besonderen Standortansprüchen von anderen Nutzungen, die eine standortgerechte Verwendung behindern oder unmöglich machen, insbesondere 

· für Wohnsiedlungen, 

· Gewerbe- und Industriebetriebe, 

· für Erholung, vor allem im Nahbereich von Siedlungsschwerpunkten, 

· für einen leistungsfähigen Tourismus unter Bedachtnahme auf die wirtschaftliche und soziale Tragfähigkeit, die ökologische Belastbarkeit des Raumes sowie die Erfordernisse des Natur- und Landschaftsschutzes, 

· für eine leistungsfähige Land- und Forstwirtschaft, 

· mit überörtlich bedeutsamen Rohstoffvorkommen.

Das Entwicklungspotential des Stiefingtales ist mehrfach untersucht und im wesentlichen als Erholungs- und Erlebniszone definiert

1. Überörtliche Programme und Konzepte:

a) Regionales Entwicklungsprogramm Planungsregion Leibnitz (LGBl., Nr. 27 2001)

Im Regionalen Entwicklungsprogramm für die Planungsregion Leibnitz (REPRO Leibnitz) werden insbesondere nachfolgende Ziele und dazugehörende Maßnahmen verordnet:

§ 2 
Ziele und Maßnahmen

(1) Erhaltung bzw. Verbesserung der Wohnqualität......

Diese Zielsetzung kann in Empersdorf nicht erfüllt werden, da der Leitungsverlauf der 380 kV Leitung an die drei vorrangigen Siedlungsgebiete Liebensdorf, Rauden und Empersdorf sowie an den Standort Empersdorfberg-Süd teilweise unter 100 m heranreichen würde. Insgesamt kämen ca. 40 Wohngebäude sowie eine Volksschule,  ein Kindergarten, ein Kinderhaus, ein Gemeindeamt und eine Mehrzweckhalle – diese Objekte nur im ca. 150 m Abstand -  im 500 m Trassenbereich zu liegen.

(11) Zur Sicherung und Weiterentwicklung der vielfältigen Funktionen der Wälder ist die Waldausstattung im Gesamtraum Leibnitz zu erhalten.....

Diese Zielsetzung kann in Empersdorf nicht erfüllt werden, da der Leitungsverlauf der 380 kV Leitung weitgehend durch Waldbereiche vorgesehen ist. Insgesamt wäre Wald auf einer Länge von ca. 4 km mit einer Fläche von 24,0 ha bei 60 m Leitungsachsenabstand betroffen (64,0 ha bei 100 m, 320 ha bei 500 m).

(12) Zum langfristigen Schutz von seltenen Arten und Lebensräumen sind erhaltenswerte Biotope bei allen Planungsvorhaben zu berücksichtigen.

Diese Zielsetzung wird in Empersdorf nicht erfüllt, da der Leitungsverlauf der 380 kV Leitung genau durch ein Schwarzerlenbiotop (Bekanntgabe der FA 13 C, Fachstelle Naturschutz) verlaufen würde.

(15) Sicherung und Entwicklung von Grünzügen im Rahmen der örtlichen Raumplanung.

Diese Zielsetzung kann in Empersdorf nicht erfüllt werden, da der Leitungsverlauf der 380 kV Leitung gerade potentielle Grünzüge beanspruchen würde.

§ 6 
Vorrangzonen

(3) Sicherung und Weiterentwicklung der erhaltenswerten Kulturlandschaften im Bereich des Stiefingtales/Schwarzautales und des Sausals/Südsteirisches Weinland als bedeutende Ressource der Region. Freihaltung dieser Kulturlandschaften von Nutzungen, die ihre Funktionsfähigkeit beeinträchtigen bzw. gefährden.

Dieser Zielsetzung steht der Trassenverlauf direkt entgegen, da dieser die Funktionsfähigkeit der Kulturlandschaft massiv beeinträchtigen bzw. gefährden würde.

b) Region Stiefingtal Leitbild

Formulierung einer mittel- bis langfristigen Entwicklungsstrategie für sechs Gemeinden der Region Stiefingtal, W. Kördl, M. Rainer, G. Rettensteiner, 1999

2.
Ökologisches Leitbild

2.1
Landwirtschaft

Der überwiegend bestehende Mischwald mit artenreicher Zusammensetzung sichert einen hohen Erholungswert und ist zu erhalten. Er stellt ein wichtiges Kapital für eine attraktive Freiraumnutzung dar.

Der Leitungsverlauf ist über weite Strecken über Wald geplant!

2.2
Ökologisch bedeutende Lebensräume

Die im Rahmen der Biotopkartierung des Landes Steiermark erhobenen Biotopflächen / Lebensräume sind aus der Sicht des Natur- und Artenschutzes besonders interessant, da z.T. geschützte, gefährdete und seltene Arten vorkommen und/oder dieser Lebensraum in der betroffenen Region selten geworden ist.

Der Großteil der erhobenen Flächen hat ausschließlich lokale Bedeutung. Sie sollen im Sinn der Erhaltung eines vielfältigen Natur- und Kulturraumes Berücksichtigung bei geplanten Raumnutzungen aller Art finden.

Der Leitungsverlauf ist mitten durch ein Schwarzerlenbiotop geplant!

Ein zentrales Anliegen der Region Stiefingtal ist die Pflege und Erhaltung der gemeinsam festgelegten ökologisch bedeutenden Lebensräume sowie der dauerhafte Schutz der Lebensgrundlagen Boden, Wasser und Luft.

Nach der Überprüfung der Biotopflächen und Lebensräume durch die Gemeinden sollen diese bei zukünftigen Planungen auf örtlicher und regionaler Ebene verstärkt beachtet werden.
2.3
Kulturlandschaftliche Freihaltezonen

Als Beispiel für einen charakteristischen Ausblick kann in Empersdorf der Gasthof Gnaser, an der Grenze zu Edelsgrub bzw  Vasoldsberg, herangezogen werden. Dies ist ein wunderschöner Standort am höchsten Punkt, mit Ausblick kann ins Stiefingtal Richtung Heiligenkreuz, sehr ruhig mit malerischen Obstbäumen, die die Sicht aber nicht beeinträchtigen

Im Stiefingtal sind es einerseits die landwirtschaftlich genutzten Bereiche des Talraumes und der Riedel andererseits die historischen Ortskerne und Schlösser, die dem Tal einen unverwechselbaren Stempel aufdrücken. Bei allen zukünftigen baulichen Maßnahmen sowie bei der Festlegung von Infrastrukturtrassen ist auf diese Zonen speziell Rücksicht zu nehmen

Durch eine gemeindeübergreifende Festlegung entscheidender Blickpunkte und Sichtbeziehungen in der Landschaft und der dafür erforderlichen Freihaltezonen soll die Charakteristik des Stiefingtales langfristig gesichert werden, ohne die Entwicklungsmöglichkelten der Gemeinden zu blockieren.

Diese Zielsetzung wird durch den geplanten Leitungsverlauf völlig ignoriert!

4.
Wirtschaftsleitbild
4.3 
Ausflugs- und Naherholungsangebot

Das Stiefingtal ist keine Tourismusregion. Derzeit existiert auch keine Profilierung in Richtung Freizeit- und Naherholungstourismus (wenige Angebote und fehlendes Marketing

Die Chance liegt in einer gezielten Aufwertung des Tales als Naherholungsraum für den Großraum Graz. Aktivitäten zur Förderung der Naherholung können zwar keine großen wirtschaftlichen Entwicklungen auslösen, aber durch Stärkung endogener Wirtschaftskreisläufe neue Perspektiven für die Bewohner, Bauern und Gewerbebetriebe eröffnen.

Die Region Stiefingtal soll in Zukunft über ein Leitthema verstärkt um den Gast aus dem Großraum Graz kämpfen

Als Leitthema wird die Weiterentwicklung des „Kulinarischen Stiefingtales“ empfohlen. Der zentrale Aufhänger dafür wird der Stiefingtalradweg, der die Angebote verbinden wird. Durch diese Profilierung werden speziell Gastgewerbe und Bauern neue Entwicklungschancen bekommen.

Ein Naherholungsraum um bzw. unter einer 380 kV Freileitung entspricht wohl nicht den Erholungskriterien.

7.
Soziale und technische Infrastruktur

7.2
Energieversorgung

Zur langfristigen Sicherung der Energieversorgung ist die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energieträger zu fordern, um eine größtmögliche Unabhängigkeit von nicht erneuerbaren bzw. regional nicht aufbringbaren Ressourcen zu erreichen.
Die geplante Trasse der 380 kV — Leitung durch die Oststeiermark würde die Gemeinden Empersdorf, Heiligenkreuz und St. Ulrich am Waasen direkt betreffen, im Fall von Empersdorf die Gemeinde der Länge nach durchqueren.

Angesichts der ungesicherten und bislang nicht begründbaren Nachweise für die Notwendigkeit einer 380 - kV Leitung durch die Steiermark wird diese aufgrund negativen Auswirkungen für die Landschaft und damit auf den Naherholungsraum des Stiefingtales nicht als Teil der zukünftigen Regionsentwicklung aufgenommen.

Es wird gefordert, daß ein regionales Energiekonzept ausgearbeitet wird, welches insbesondere alle regionalen Einsparungspotentiale und Aufbringungsmöglichkeiten berücksichtigt.

Der vorliegende Trassierungverlauf  unterbindet, wie dargestellt, jede vernünftige Gemeindeentwicklung, zerstört die Naherholungsfunktion und wirkt  massiv auf den gesamten Lebensraum und auf die Wohnqualität  unserer Gemeinde ein. Das Grundkapital und der Wohnraum wird entscheidend entwertet, aber vor allem trifft es unsere Kinder im Kindergarten und im Schulbereich.
In Bezug auf durch die Trasse betroffenen Flächenbreite verweist die Gemeinde auf das Gutachten des Joanneum Research (ehemals Arbeitsgemeinschaft Umwelt u. Wirtschaft) aus dem Jahre  Dez. 1988,  Seite 39 – welches der Behörde heute übergeben wird – in dem ein Bereich von jeweils 250 m von der Trassenmitte, insgesamt also von 500 m, von einer für den dauernden Aufenthalt von Menschen vorgesehenen Bebauung freizuhalten ist.
Ebenfalls wird durch einen Erlass des italienischen Umweltministeriums  vom 3. August 1999 (Circolare del Ministero dell´Ambiente 3 agosto 1999) verordnet, dass präventive gesundheitliche Mittel gegen den Elektrosmog in Gegenden mit öffentlichen Einrichtungen (Schulen, Spielplätzen, Kindergärten, Altenheime, Spitäler u.ä.)  anzuwenden sind.

Ein Schwellenwert von 0,2 µT (Induktionsmessung v. elektromagnetischen Feldern)  darf nicht überschritten werden. Das Limit von 0,2 µT ist angepasst an Schweden, das seit Jahren in Gegenden mit öffentlichen Einrichtungen/Wohngebäuden die elektrischen Leitungen in der Erde verlegt oder umleitet.  Dadurch verringerte sich in Schweden trotz steigenden Stromkonsums die Zahl der Leukämiefällen von Kindern und Jugendlichen im Vergleich zu anderen Ländern, die diese Anpassung an diese Grenzwerte noch nicht vorgenommen haben. 

Eine wesentliche Aufgabe der Raumordnung ist gemäß § 1 Steiermärkisches RaumordnungsG 1974 i.d.g.F. die Gewährleistung der Sicherheit des Lebensraumes sowie der Erfordernisse des Umweltschutzes. Durch die vorgesehene Verlegung einer 380 kV-Starkstromfreileitung werden elektrische und elektromagnetische Felder gebildet, die geeignet sind, gesundheitliche Gefährdungen für Menschen, insbesondere von Kindern, herbeizuführen. Dazu sei auf die Nachweise in Buchform  „Streß durch Strom und Strahlung“ von Wolfgang Maes, Verlag Institut für Baubiologie + Oekologie ISBN 3-923531-22-2;    „Elektrischer Strom als Umweltfaktor“  von König/Folkerts, Verlag Pflaum München ISBN 3-7905-0620-6 und „Krank durch versteckte Schadstoffe?“  von Dr. Andrea Schmelz,  Verlag Bastei Lübbe ISBN 3-404-66348-9  u.a.  verwiesen.

Zu den elektrischen Feldern wird angemerkt, dass bereits beim Vorprüfungsverfahren am 28. Juni 1988 in der Gemeinde Empersdorf der Amtstechn. Sachverständigen MR DI Zilek, im Befund und Gutachten festgehalten und eingestanden hat, dass „merkbare Belästigungen  bei etwa 1% der Bevölkerung ab 7,5 kV /m auftreten können“. 

Ebenso ist nachgewiesener Maßen ein  hoher Lärmpegel gesundheitsschädigend. 
Laut der Beurteilung von Koronageräuschen der weststeirischen 380kV Leitung durch die EMPA (Eidgenössische Materialprüfungs- u. Forschungsanstalt von 15. Dez. 1993) handelt es sich bei dem von einer 380kV Leitung ausgehenden Koronageräusch - Zitat: „Nach den Österreichischen Richtlinien um eine erhebliche Lärmstörung!“. Weiters wird in dieser Beurteilung festgestellt: „Es lassen sich verschiedene Bespiele von Nächten angeben, in denen während mehrerer Stunden ein Koronageräusch von dB(A) > 40 registriert wurde. Im ganzen Datensatz sind ca. 300 solcher Messintervalle (15 Minuten) vorhanden. Es kann daher nicht bezweifelt werden, dass ab und zu die ungünstigste halbe Stunde Nachts einen Störgeräuschpegel von  > 40 dB/A aufweist. Mit der Tonhaltigkeitskorrektur ergibt dies einen Beurteilungspegel von sicher > 43 dB, nicht selten aber > 46 dB. In einzelnen Fällen  weist die ungünstigste halbe Nachtstunde einen Beurteilungspegel von gegen 50 dB auf.“ 
Auch die Bildung von bodennahem Ozon im Bereich der Leitungstrasse stellt eine wesentliche Beeinträchtigung gesundheitlicher Art entlang der Leitungstrasse dar. 
Überdies muss eine tatsächliche Bedrohung durch EMF (elektromagn. Felder) und sonstigem nicht vorliegen, sondern kann auch durchaus erlebt werden. Siehe Gutachten Kunze vom Dez. 1996: „Eine vermutete Gesundheitsbedrohung unabhängig davon ob sie tatsächlich besteht oder nicht, kann beim Menschen Stress und Angst auslösen. Bleibt dieser Zustand über längere Zeit bestehen, wäre das Auftreten körperlicher oder psychischer Störungen nicht auszuschließen“ Zitat Ende. 
Die gegenständliche Trassenführung fußt auf Überlegungen, wie sie im Gutachten der Professoren Dr. EDWIN, Aachen und Dr. GLAVITSCH, Zürich, vom November 1995 ausgeführt werden. Die fehlende fachliche Stichhaltigkeit dieser Überlegungen wird in den ebenfalls amtsbekannten Studien „Energiewirtschaftliche Beurteilung der 380-kV-Leitung Steiermark (Rotenturm-Zwaring)“, erstellt für die E.V.A. vertreten durch Univ.-Prof. Dr. Manfred HEINDLER im Auftrag der Steiermärkischen Landesregierung vom Oktober 1997 sowie dem von Herrn Univ.-Prof. Dr. Gunther TICHY im Juni 1998 abgegebenen Gutachtens zur „Beurteilung der 380-kV-Leitung Rotenturm-Kainachtal aus volkswirtschaftlicher und regionalökonomischer Sicht“, das ebenfalls im Auftrag der Steiermärkischen Landesregierung erstellt wurde, als fachlich nicht stichhaltig nachgewiesen. 

a)Speziell die im Edwin/Glavitsch-Gutachten Nov. 1995 angeführte Südtrasse wurde nie einer umfassenden fachmännischen Beurteilung im Bezug auf Raumordnung, Landschaftsschutz u.a. unterzogen. Das Ergebnis einer derartigen Untersuchung könnte dort sehr gut eine geringere Belastung für die Bevölkerung und eine geringere Beeinträchtigung  der öffentl. Interessen, als das gegenständliche Vorhaben bewirken. 
b) Joanneum Research: Zur jetzt vorliegenden Trasse, die das Joanneum Research im November 1997 als bestgereihte Trasse präsentiert hat und die heute verhandelt wird, ist anzumerken, dass der Trassierungsraum von Zwaring über Hofstätten zum Umspannwerk Rotenturm nur eine max. Trassenbreite von ca. 15 km aufweist, die untersucht wurde. Aus einen daraus ergebenen Trassennetzwerk von 47 Teiltrassen wurde damals eine als bestgereihte bekannt gegeben. Der begrenzte Trassierungsraum und der zeitliche Abstand (ca. 6 Jahre) von der Erhebung der relevanten Daten bis heute, fehlende Kenntnisse über die Teiltrassen und des angrenzenden Trassierungsraumes, entziehen auch dieser Trasse  die fachmännische Grundlage. 
Die Gemeinde EMPERSDORF bezweifelt die Notwendigkeit und dabei insbesondere die volkswirtschaftliche Notwendigkeit einer solch starken (13-fache Übertragungsleistung einer 110kV Leitung) Leitung.

Einerseits ist nach dem vorliegenden Konzept eine 3-seitige Anbindung (im Osten über das Umspannwerk Rotenturm, im Westen durch die Koralmleitung in Zwaring und vom Süden über die Marburgleitung von Slowenien) an das bestehende 380 kV-Höchstspannungsnetz bereits jetzt für den Großraum Graz sowie den oststeirischen Raum gegeben. Die geplante Leitung mit der in Hofstätten vorgesehenen Übergabestelle (Umspannwerk) gewährleistet daher keine Verbesserung hinsichtlich der Qualität der Versorgung oder der Quantität der Liefermenge. Beweis: EVA-Studie Oktober 1997 – speziell nicht untersuchte Alternativen insbesondere Netztrennungsvarianten – Abs. 3, 4 u. 5 bzw. Schlusssatz 

Für die Versorgung des Raumes Graz/Oststeiermark ist es einerlei, ob die Anbindung des 110 kV-Netzes vom Umspannwerk Hofstätten aus oder einige Kilometer östlich davon über das Umspannwerk Rotenturm erfolgt. 

Überdies konnte selbst für den Fall einer Gefährdung der Stromversorgung bis jetzt nicht nachgewiesen werden, ob organisatorische Lösungen, wie koordinierte Planung der Lastverteilung auf Kraftwerke und Leitungen, pretiale Steuerung oder andere physische  Investitionen nicht einen ähnlichen Grad an Versorgungssicherheit mit geringeren Kosten erreichen könnten. Beweis: wiederum EVA-Gutachten Okt. 1997 und Tichy-Gutachten vom Juni 1998. 

Unter Bedachtnahme auf § 4 in Verbindung mit § 7 StarkstromwegeG 1968 wäre daher insbesondere die in dieser Studie ebenso wie im Gutachten des Prof. Tichy aufgezeigten Alternativen näher zu prüfen, die zu einer deutlich geringeren Beeinträchtigung öffentlicher Interessen führen würden als das gegenständliche Vorhaben.

Die geplante Starkstromwegeleitung umfasst zwei Systeme zu jeweils 1.500 MVA, was einer Kapazität entspricht, die der Bedeckung des doppelten Strombedarfs des Großraumes Wien Rechnung trägt. Mangels eines Bedarfes für diese Kapazität ist daher davon auszugehen, dass es sich bei der gegenständlichen Anlage ausschließlich um eine Einrichtung für den Stromtransit handelt. Dadurch mögen zwar Interessen der Gewinnmaximierung des antragstellenden Unternehmens erfüllt werden, nicht jedoch öffentliche Interessen, wie sie nach dem StarkstromwegeG 1968 und den übrigen einschlägigen Rechtsvorschriften zu wahren sind. 

Also Gewinn (siehe Kleine Zeitung vom 27.2.2003  Titel „Verbund verdient wie in der alten Monopolzeit – Die Dividende steigt“) gegen  Lebensqualität.  Dies wird noch dadurch untermauert, dass es gar nicht möglich wäre, ohne die Anbindungen des österreichischen Höchstspannungsnetzes in Richtung Slavetice/Tschechien, Györ/Ungarn und Maribor/Slowenien, Atomstromimporte im 2stelligen Prozentbereich des österreichischen Verbrauches zu bewerkstelligen. Bedingt durch diesen Stromhandel wird das österreichische Atomsperrgesetz elegant umgangen und dem Atomstromtransport über Österreich Tür und Tor zu Lasten der betroffenen Bevölkerung geöffnet.
Andererseits könnten Zuwächse im Stromverbrauch sinnvoller weise in Hinblick auf die Klimaschutzpolitik aus Erzeugung erneuerbarer Energie abgedeckt werden. Dies benötigt einen Mix von Stromerzeugungsanlagen von Windkraft, Fotovoltaik und Biomasse. Diese Erzeugung erfolgt notwendigerweise dezentral und verbrauchernah. Der Ausbau der überregionalen Leitungskapazität wäre in einem derartigen Konzept eine Fehlinvestition und kontakariert jegliches Umstiegsszenario auf erneuerbaren Energien. Das Konzept „Erneuerbare Energie anstatt 380kV Leitung“  wäre Teil einer Strategie des europaweiten Rückzugs aus der Atomkraft und offensive Klimaschutzpolitik. In diesem Zusammenhang wird auch festgehalten, dass die Gemeinde EMPERSDORF Klimabündnisgemeinde ist. Der Bau der Leitung provoziert direkt und indirekt enorme Schäden in unserer Gemeinde zu Gunsten nicht wirklicher wirtschaftlicher Vorteile für Großstromkunden. Der Ausbau der erneuerbaren Energie würde aber gerade in der Steiermark wertvolle Impulse für die regionale Wirtschaft liefern. 
Wenn wider Erwarten diese Leitung notwendig oder nur der Gewinnmaximierung dienen soll, gibt es dann techn. Alternativen, durch die  Bürger und  Umwelt von Eingriffen in ihre öffentlichen Interessen bewahrt werden?

Die Gemeinde ist dann der Ansicht, dass eine Erdverlegung der Leitung gerechtfertigt  erscheint. In Natur, Umwelt und Gesundheit wird wesentlich weniger eingegriffen. Die höheren Kosten sind schon daher gerechtfertigt. Wird die Leitung nur aus Gewinngründen, wie wir meinen, gebaut, dann ist eine Erdverlegung absolutes Muss!

Die gegenständliche Starkstromwegeleitung ist von ihrer Konzeption her als reine Freileitung vorgesehen. Eine Erdverlegung der Leitung sieht das Projekt nicht vor. Durch derartige Maßnahmen, die durchaus dem Stand der Technik entsprechen - (vgl.  Studie der TU Graz / Institut für Elektrische Anlagen und  Hochspannungstechnik vom Oktober 2001, sowie den Tagungsband „Workshop 380kV Kabel im Übertragungsnetz vom 23. Sept. 2002“ – insbesondere die Beiträge von Prof. Hans-Jürgen Haubrich und Wolfgang Fritz / Aachen, DI Henningsen /Bewag Berlin und Dr. Mikkelsen/Eltra Dänemark) -  könnten diese Beeinträchtigungen der Umwelt und vom von Menschen als auch von Tieren und pflanzlichen Lebewesen weitgehend ausgeschlossen werden.
Beispiele dafür:  
Erdverlegung  
gegenüber   
Freileitung

Trassenbreite:    
nur 11 m   
anstatt       
60 m

Lärm:                 
0 dB   
anstatt       
bis 50 dB

Elektrisch. Feld: 
0 kV/m 
anstelle 
7,5 kV/m und mehr
Ozon:          
0  
anstatt   
Einwirkung
Magnetisch. Feld: 1µT bei 21 m bzw. 0 m 
zu 90 m Seitenabstand 
Landschaftsbild: vollständig intakt 
anstatt   
gravierende Beeinträchtigung
ebenso beim Erholungswert und bei Fauna, Flora

Trassenführung: wesentlich kürzer

Wartung: 
Minimum 
gegenüber 
ständiger Wartung

Übertragungsverluste: minimal  bis zu 50% Gewinn gegenüber Freileitung –   weitere  Reduktion der CO²-Emissionen um bis zu 90.000 t/Jahr !
Schäden bei Orkane, Hochwasser, Eislasten keine gegenüber Mast- und Leiterbruch, siehe Frankreich, Kanada, Indien 4. Feber 2003

u.v.a.m.
Eine solche technische Maßnahme zur Verringerung der Belastungen fordert auch der zuständige Salzburger - Landesrat Sepp Eisl für die Salzburg Leitung (Kaprun-St.Peter) in seinem Schreiben vom 8. 4. 2003 an den Verbund Vorstand.
Im übrigen steht die Durchführung des gegenständlichen Vorprüfungsverfahrens im Widerspruch zu den Zuständigkeitsregelungen. Bei der gegenständlichen Starkstromwegeleitung handelt es sich um eine solche, die dem UVP-G 2000 unterliegt. Es sind daher alle einschlägigen Verfahren durch die UVP-Behörde abzuwickeln. 

Es fehlt daher einerseits die Zuständigkeit zur Durchführung des gegenständlichen Vorprüfungsverfahrens und erfüllt in materieller Hinsicht das Vorhaben nicht die Voraussetzungen, um für eine weitere Vertiefung geeignet zu erscheinen.

Bei einer nach den Bestimmungen des Stmk. Volksrechtegesetzes in der Gemeinde EMPERSDORF durchgeführten Volksabstimmung haben sich 97,65 % der Gemeindebürger bei einer Abstimmungsbeteiligung von 77,90 % gegen diese Freileitung ausgesprochen.  

Unter Berücksichtigung dieses überwältigenden Ausdruckes des Bürgerwillens und der vorstehenden Bedenken muss die Gemeinde EMPERSDORF der geplanten Trassenführung in allen nur denkbaren Bereichen eine strikte Absage erteilen.
Anhang 1














